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a) bedeutende beaufsichtigte Unternehmen oder
b) weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen, sofern die einschlägigen

Verordnungen oder Beschlüsse der EZB weniger bedeutenden Unterneh-
men Verpflichtungen gegenüber der EZB auferlegen.

Titel 2. Verfahrensregeln für die Verhängung von
Verwaltungssanktionen – mit Ausnahme von in regelmäßigen
Abständen zu zahlenden Strafgeldern – gegen beaufsichtigte
Unternehmen in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets

Art. 123 Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungsstelle.
(1) Die EZB richtet eine unabhängige Untersuchungsstelle (nachfolgend die

„Untersuchungsstelle“) ein, die aus von der EZB benannten Untersuchungs-
beauftragten besteht.

(2) Die Untersuchungsbeauftragten sind und waren in den letzten zwei
Jahren vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit als Untersuchungsbeauftragte nicht in
die direkte oder indirekte Beaufsichtigung oder Zulassung des betreffenden
beaufsichtigten Unternehmens eingebunden.

(3) Die Untersuchungsbeauftragten nehmen ihre Untersuchungsaufgaben
unabhängig vom Aufsichtsgremium und EZB-Rat wahr und nehmen nicht an
den Beratungen des Aufsichtsgremiums und des EZB-Rates teil.

Art. 124 Verweisung mutmaßlicher Verstöße an die Untersuchungs-
stelle. Ist die EZB bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus der SSM-Ver-
ordnung1) der Auffassung, dass es Gründe für den Verdacht gibt, dass ein
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen, das seinen Hauptsitz in einem Mit-
gliedstaat des Euro-Währungsgebiets hat, einen oder mehrere Verstöße
a) nach dem einschlägigen, direkt anwendbaren Unionsrecht im Sinne von

Artikel 18 Absatz 1 der SSM-Verordnung begeht oder begangen hat oder
b) gegen eine Verordnung oder einen Beschluss der EZB im Sinne von Arti-

kel 18 Absatz 7 der SSM-Verordnung begeht oder begangen hat, verweist die
EZB die Sache an die Untersuchungsstelle.

Art. 125 Befugnisse der Untersuchungsstelle. (1) Für die Zwecke der
Untersuchung mutmaßlicher Verstöße im Sinne von Artikel 124 kann die
Untersuchungsstelle die Befugnisse ausüben, die der EZB durch die SSM-
Verordnung1) übertragen wurden.

(2) Wird aufgrund der Befugnisse, die der EZB im Zusammenhang mit einer
Untersuchung durch die SSM-Verordnung übertragen wurden, ein Ersuchen
an das betroffene beaufsichtigte Unternehmen gerichtet, legt die Unter-
suchungsstelle den Gegenstand und den Zweck der Untersuchung fest.

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat die Untersuchungsstelle Zu-
gang zu allen Dokumenten und Informationen, die von der EZB und gegebe-
nenfalls den betreffenden NCAs im Laufe ihrer Aufsichtstätigkeit eingeholt
wurden.

Art. 126 Verfahrensrechte. (1) Bei Abschluss einer Untersuchung und be-
vor ein Vorschlag für einen vollständigen Beschlussentwurf ausgearbeitet und
dem Aufsichtsgremium übermittelt wird, teilt die Untersuchungsstelle dem
betroffenen beaufsichtigten Unternehmen schriftlich die aus der durchgeführ-

1) Nr. 4.
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ten Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse und diesbezügliche Beschwerde-
punkte mit.

(2) 1 In der in Absatz 1 genannten Mitteilung unterrichtet die Unter-
suchungsstelle das betroffene beaufsichtigte Unternehmen über sein Recht, sich
schriftlich gegenüber der Untersuchungsstelle zu den in der Mitteilung genann-
ten Tatsachen und gegen das Unternehmen erhobenen Beschwerdepunkten,
einschließlich zu den Bestimmungen, gegen die mutmaßlich verstoßen wurde,
zu äußern, und sie setzt eine angemessene Frist, innerhalb derer diese Äußerun-
gen bei ihr eingegangen sein müssen. 2 Die EZB ist nicht verpflichtet, Äuße-
rungen zu berücksichtigen, die nach Ablauf der von der Untersuchungsstelle
gesetzten Frist eingegangen sind.

(3) 1 Die Untersuchungsstelle kann das betroffene beaufsichtigte Unterneh-
men nach Übermittlung einer Mitteilung gemäß Absatz 1 auch auffordern, an
einer mündlichen Anhörung teilzunehmen. 2 Die Parteien, die sich der Unter-
suchung zu unterziehen haben, können sich bei der Anhörung von Rechts-
anwälten oder anderen qualifizierten Personen vertreten und/oder unterstützen
lassen. 3 Mündliche Anhörungen sind nicht öffentlich.

(4) Das Recht des von der Untersuchung betroffenen beaufsichtigten Unter-
nehmens auf Einsicht in die Akten der Untersuchungsstelle wird gemäß Ar-
tikel 32 festgelegt.

Art. 127 Prüfung der Akte durch das Aufsichtsgremium. (1) 1 Ist eine
Untersuchungsstelle der Auffassung, dass gegen ein beaufsichtigtes Unterneh-
men eine Verwaltungssanktion verhängt werden sollte, übermittelt sie dem
Aufsichtsgremium einen Vorschlag für einen vollständigen Beschlussentwurf, in
dem ein Verstoß des betroffenen beaufsichtigten Unternehmens festgestellt
wird und die zu verhängende Verwaltungssanktion angegeben ist. 2 Die Unter-
suchungsstelle übermittelt dem Aufsichtsgremium ebenfalls ihre Unter-
suchungsakte.

(2) Die Untersuchungsstelle stützt ihren Vorschlag für einen vollständigen
Beschlussentwurf nur auf die Tatsachen und Beschwerdepunkte, zu denen sich
das beaufsichtigte Unternehmen äußern konnte.

(3) 1 Ist die von der Untersuchungsstelle übermittelte Akte nach Auffassung
des Aufsichtsgremiums unvollständig, kann es die Akte der Untersuchungsstelle
zusammen mit einem begründeten Ersuchen um weitere Informationen zu-
rücksenden. 2 Artikel 125 findet entsprechende Anwendung.

(4) 1 Stimmt das Aufsichtsgremium auf Grundlage der vollständigen Akte
dem Vorschlag für einen vollständigen Beschlussentwurf der Untersuchungs-
stelle in Bezug auf einen oder mehrere Verstöße und den diesem Beschluss
zugrunde gelegten Tatsachen zu, erlässt es den von der Untersuchungsstelle
vorgeschlagenen vollständigen Beschlussentwurf in Bezug auf den oder die
Verstöße, die seiner Auffassung nach vorliegen. 2 Soweit das Aufsichtsgremium
dem Vorschlag nicht zustimmt, wird ein Beschluss gemäß den einschlägigen
Absätzen dieses Artikels gefasst.

(5) Ist das Aufsichtsgremium auf Grundlage der vollständigen Akte der Auf-
fassung, dass die in dem Vorschlag für einen vollständigen Beschlussentwurf
beschriebenen Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 offenbar keine ausreichenden
Nachweise für einen Verstoß im Sinne von Artikel 124 darstellen, kann es einen
vollständigen Beschlussentwurf erlassen, mit dem der Fall abgeschlossen wird.

(6) Stimmt das Aufsichtsgremium der im Vorschlag der Untersuchungsstelle
für einen vollständigen Beschlussentwurf enthaltenen Feststellung, dass das

4a SSM-Rahmenverordnung Art. 127 VO (EU) 468/2014
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betroffene beaufsichtigte Unternehmen einen Verstoß begangen hat, auf
Grundlage der vollständigen Akte zu, lehnt es jedoch die vorgeschlagene Emp-
fehlung bezüglich der Verwaltungssanktion ab, erlässt das Aufsichtsgremium
den vollständigen Beschlussentwurf unter Angabe der von ihm für angemessen
gehaltenen Verwaltungssanktion.

(7) 1 Stimmt das Aufsichtsgremium dem Vorschlag der Untersuchungsstelle
auf Grundlage der vollständigen Akte nicht zu und stellt es fest, dass von dem
betroffenen beaufsichtigten Unternehmen ein anderer Verstoß begangen wurde
oder der dem Vorschlag der Untersuchungsstelle zugrunde liegende Sachverhalt
ein anderer ist, teilt es dem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen seine
Feststellungen und die gegen dieses Unternehmen erhobenen Beschwerde-
punkte schriftlich mit. 2 Artikel 126 Absätze 2 bis 4 finden in Bezug auf das
Aufsichtsgremium entsprechende Anwendung.

(8) Das Aufsichtsgremium arbeitet einen vollständigen Beschlussentwurf aus,
in dem festgestellt wird, ob das beaufsichtigte Unternehmen einen Verstoß
begangen hat, und in dem gegebenenfalls die zu verhängenden Verwaltungs-
sanktionen angegeben werden.

(9) Vom Aufsichtsgremium erlassene vollständige Beschlussentwürfe, die
dem EZB-Rat vorzulegen sind, stützen sich nur auf Tatsachen und Beschwer-
depunkte, zu denen sich das beaufsichtigte Unternehmen äußern konnte.

Art. 128 Definition des jährlichen Gesamtumsatzes zur Festlegung
der Obergrenze für Verwaltungsgeldbußen. 1 Der in Artikel 18 Absatz 1
der SSM-Verordnung1) genannte jährliche Gesamtumsatz bezeichnet den jähr-
lichen Gesamtumsatz im Sinne von Artikel 67 der Richtlinie 2013/36/EU, den
ein beaufsichtigtes Unternehmen gemäß seinem letzten Jahresabschluss erzielt
hat. 2 Gehört das beaufsichtigte Unternehmen, das den Verstoß begangen hat,
einer beaufsichtigten Gruppe an, ist der relevante jährliche Gesamtumsatz der
sich aus dem konsolidierten Jahresabschluss der beaufsichtigten Gruppe er-
gebende jährliche Gesamtumsatz.

Titel 3. In regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgelder
Art. 129 Verfahrensregeln für in regelmäßigen Abständen zu zahlende
Strafgelder. (1) 1 Im Falle eines andauernden Verstoßes gegen eine Verord-
nung oder einen EZB-Aufsichtsbeschluss kann die EZB in regelmäßigen Ab-
ständen zu zahlende Strafgelder auferlegen, um die betroffenen Personen zu
zwingen, den die Verordnung oder den Aufsichtsbeschluss einzuhalten. 2 Die
EZB wendet die Verfahrensregeln des Artikels 22 der SSM-Verordnung1) und
des Teils III Titel 2 dieser Verordnung an.

(2) 1 In regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgelder müssen wirksam
und verhältnismäßig sein. 2 Die in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Straf-
gelder werden für jeden Tag des Verstoßes berechnet, bis die betroffene Person
die betreffende Verordnung oder den betreffenden Aufsichtsbeschluss der EZB
einhält.

(3) 1 Die Obergrenzen für in regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgel-
der entsprechen den in der Verordnung (EG) Nr. 2532/98 angegebenen. 2 Der
relevante Zeitraum beginnt an dem Tag, der in dem Beschluss, mit dem die in
regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgelder auferlegt werden, festgelegt
ist. 3 Der früheste Tag, der in dem Beschluss festgelegt wird, ist der Tag, an dem

1) Nr. 4.
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der betroffenen Person schriftlich die Gründe der EZB für die Auferlegung von
in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgelder mitgeteilt werden.

(4) Die in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgelder können für
Zeiträume von höchstens sechs Monaten ab dem Tag, der in dem in Absatz 3
genannten Beschluss angegeben ist, auferlegt werden.

Titel 4. Fristen
Art. 130 Verjährungsfristen für die Verhängung von Verwaltungssank-
tionen. (1) 1 Die Befugnis der EZB, Verwaltungssanktionen gegen beaufsich-
tigte Unternehmen zu verhängen, unterliegt einer Verjährungsfrist von fünf
Jahren, die ab dem Tag beginnt, an dem der Verstoß begangen wurde. 2 Im Falle
laufender und wiederholter Verstöße beginnt die Verjährungsfrist an dem Tag,
an dem der Verstoß nicht mehr besteht.

(2) 1 Maßnahmen, die von der EZB für die Zwecke der Untersuchung oder
Einleitung von Verfahren in Bezug auf einen Verstoß nach Artikel 124 ergriffen
wurden, unterbrechen die Verjährungsfrist für die Verhängung von Verwal-
tungsgeldbußen. 2 Die Verjährungsfrist wird mit Wirkung ab dem Tag unter-
brochen, an dem die Maßnahme dem betroffenen beaufsichtigten Unterneh-
men mitgeteilt wird.

(3) 1 Jede Unterbrechung hat zur Folge, dass die Verjährungsfrist neu be-
ginnt. 2 Die Verjährung tritt jedoch spätestens mit dem Tag ein, an dem ein der
doppelten Dauer der Verjährungsfrist entsprechender Zeitraum verstrichen ist,
ohne dass die EZB eine Verwaltungssanktion verhängt hat. 3 Dieser Zeitraum
kann um die Dauer der Hemmung der Verjährungsfrist gemäß Absatz 5 ver-
längert werden.

(4) Die Verjährungsfrist für die Verhängung von Verwaltungssanktionen wird
für die Dauer eines Überprüfungsverfahrens vor dem administrativen Über-
prüfungsausschuss oder eines Rechtsmittelverfahrens vor dem Gerichtshof im
Hinblick auf den Beschluss des EZB-Rates gehemmt.

(5) Die Verjährungsfrist wird auch für die Dauer schwebender, mit denselben
Tatsachen zusammenhängender Strafverfahren gegen das beaufsichtigte Unter-
nehmen gehemmt.

Art. 131 Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Verwaltungssank-
tionen. (1) Die Befugnis der EZB, gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 7 der
SSM-Verordnung1) gefasste Beschlüsse durchzusetzen, unterliegt einer Verjäh-
rungsfrist von fünf Jahren, die an dem Tag beginnt, an dem der betreffende
Beschluss erlassen wird.

(2) Durch eine Maßnahme der EZB zur Durchsetzung von Zahlungen oder
Zahlungsbedingungen nach Maßgabe der betreffenden Verwaltungssanktion
wird die Verjährungsfrist zur Durchsetzung von Verwaltungssanktionen unter-
brochen.

(3) Jede Unterbrechung hat zur Folge, dass die Verjährungsfrist neu beginnt.
(4) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Verwaltungssanktionen

wird gehemmt:
a) für die Dauer der zugelassenen Zahlungsfrist;
b) für die Dauer einer Aussetzung der Durchsetzung der Zahlung gemäß eines

Beschlusses des EZB-Rates oder des Gerichtshofes.

1) Nr. 4.
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Titel 5. Veröffentlichung von Beschlüssen und Informationsaustausch
Art. 132 Veröffentlichung von Beschlüssen über Verwaltungssanktio-
nen. (1) 1 Die EZB veröffentlicht alle Beschlüsse über die Verhängung von
Verwaltungssanktionen im Sinne von Artikel 120 gegen ein beaufsichtigtes
Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat unverzüglich und nach-
dem der betreffende Beschluss dem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen
bekanntgegeben wurde, auf ihrer Website unter Angabe von Art und Wesen
des Verstoßes und Nennung des betroffenen beaufsichtigten Unternehmens,
sofern eine derartige Veröffentlichung weder:
a) die Stabilität der Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche Ermittlungen

gefährden noch
b) dem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen einen unverhältnismäßigen

Schaden zufügen würde.
2 Unter diesen Umständen werden Beschlüsse über Verwaltungssanktionen ano-
nymisiert veröffentlicht. 3 Ist zu erwarten, dass diese Umstände in absehbarer
Zeit nicht mehr bestehen, kann die in diesem Absatz vorgesehene Veröffent-
lichung auch verschoben werden.

(2) Ist gegen einen Beschluss nach Absatz 1 eine Beschwerde beim Gerichts-
hof anhängig, veröffentlicht die EZB auf ihrer amtlichen Website auch unver-
züglich Angaben zum Stand und Ergebnis des betreffenden Verfahrens.

(3) Die EZB stellt sicher, dass die nach den Absätzen 1 und 2 veröffent-
lichten Informationen mindestens fünf Jahre auf ihrer Website bleiben.

Art. 133 Unterrichtung der EBA. Vorbehaltlich der in Artikel 27 der
SSM-Verordnung1) genannten beruflichen Geheimhaltungspflichten unterrich-
tet die EZB die EBA über alle Verwaltungssanktionen im Sinne von Artikel 120,
die gegen ein beaufsichtigtes Unternehmen in einem Mitgliedstaat des Euro-
Währungsgebiets verhängt wurden, und auch über Beschwerden gegen diese
Geldbußen und die diesbezüglichen Entscheidungen.

Titel 6. Nach Artikel 18 Absatz 5 der SSM-Verordnung vorgesehene
Zusammenarbeit zwischen der EZB und den NCAs in Mitgliedstaaten

des Euro-Währungsgebiets
Art. 134 Bedeutende beaufsichtigte Unternehmen. (1) 1 In Bezug auf
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen eröffnet eine NCA ein Verfahren nur
auf Ersuchen der EZB, wenn dies für die Wahrnehmung der der EZB aufgrund
der SSM-Verordnung1) übertragenen Aufgaben erforderlich ist, um Maßnah-
men zu ergreifen, mit denen sichergestellt wird, dass in den von Artikel 18
Absatz 1 der SSM-Verordnung nicht abgedeckten Fällen angemessene Sanktio-
nen verhängt werden. 2 Diese Fälle umfassen die Anwendung von:
a) anderen Sanktionen als Geldbußen im Falle eines Verstoßes von juristischen

oder natürlichen Personen gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht
sowie Geldbußen im Falle eines Verstoßes von natürlichen Personen gegen
unmittelbar anwendbares Unionsrecht;

b) Geldbußen oder anderen Sanktionen im Falle eines Verstoßes von juristi-
schen oder natürlichen Personen gegen nationale Rechtsvorschriften zur
Umsetzung von einschlägigen Richtlinien der Union;

1) Nr. 4.
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c) Geldbußen oder anderen Sanktionen, die im Einklang mit den einschlägigen
nationalen Rechtsvorschriften zu verhängen sind, die den NCAs in Mit-
gliedstaaten des Euro-Währungsgebiets besondere Befugnisse verleihen, die
bisher durch das einschlägige Unionsrecht nicht gefordert waren. Die Be-
stimmungen dieses Absatzes lassen die Möglichkeit einer NCA unberührt,
von sich aus ein Verfahren in Bezug auf die Anwendung des nationalen
Rechts für nicht der EZB übertragene Aufgaben zu eröffnen.
(2) Eine NCA kann die EZB ersuchen, in den in Absatz 1 genannten Fällen

ein Verfahren zu eröffnen.
(3) 1 Eine NCA eines teilnehmenden Mitgliedstaats teilt der EZB mit, wenn

ein auf Ersuchen der EZB nach Absatz 1 eingeleitetes Sanktionsverfahren abge-
schlossen ist. 2 Insbesondere wird die EZB über die gegebenenfalls verhängten
Sanktionen informiert.

Art. 135 Berichterstattung in Bezug auf weniger bedeutende beauf-
sichtigte Unternehmen. Die betreffende NCA unterrichtet die EZB regel-
mäßig über alle im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben
gegen weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen verhängten Verwal-
tungsgeldbußen.

Titel 7. Straftaten
Art. 136 Tatbestände, die möglicherweise eine Straftat darstellen.

Hat die EZB bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus der SSM-Verord-
nung1) Grund zu der Annahme, dass möglicherweise eine Straftat begangen
wurde, ersucht sie die betreffende NCA die Sache im Einklang mit dem
nationalen Recht an die zuständigen Ermittlungsbehörden und gegebenenfalls
die Strafverfolgungsbehörden zu verweisen.

Titel 8. Sanktionserlöse
Art. 137 Sanktionserlöse. Die Erlöse aus den von der EZB gemäß Arti-
kel 18 Absätze 1 und 7 der SSM-Verordnung1) verhängten Verwaltungssanktio-
nen sind Eigentum der EZB.

Teil XI. Zugang zu Informationen, Berichterstattung,
Untersuchungen und Vor-Ort-Prüfungen

Titel 1. Allgemeine Grundsätze
Art. 138 Zusammenarbeit zwischen der EZB und den NCAs in Be-
zug auf die in den Artikeln 10 bis 13 der SSM-Verordnung genannten
Befugnisse. 1 Die in diesem Teil festgelegten Bestimmungen gelten für bedeu-
tende beaufsichtigte Unternehmen. 2 Sie gelten auch für weniger bedeutende
beaufsichtigte Unternehmen, wenn die EZB gemäß Artikel 6 Absatz 5 Buch-
stabe d der SSM-Verordnung1) beschließt, von ihren in den Artikeln 10 bis 13
der SSM-Verordnung genannten Befugnissen in Bezug auf ein weniger bedeu-
tendes beaufsichtigtes Unternehmen Gebrauch zu machen. 3 Das gilt jedoch
unbeschadet der Zuständigkeit der NCAs für die direkte Beaufsichtigung
weniger bedeutender beaufsichtigter Unternehmen gemäß Artikel 6 Absatz 6
der SSM-Verordnung.

1) Nr. 4.
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Titel 2. Zusammenarbeit in Bezug auf Informationsersuchen
Art. 139 Ad-hoc-Informationsersuchen nach Artikel 10 der SSM-Ver-
ordnung. (1) 1 Im Einklang mit Artikel 10 der SSM-Verordnung1) und vor-
behaltlich und im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht kann die EZB
von den in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung genannten juristischen
oder natürlichen Personen die Vorlage sämtlicher Informationen verlangen, die
für die Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen Auf-
gaben erforderlich sind. 2 Die EZB gibt an, welche Informationen erforderlich
sind, und setzt eine angemessene Frist, innerhalb derer diese der EZB vor-
zulegen sind.

(2) Bevor die EZB ein Informationsersuchen gemäß Artikel 10 Absatz 1 der
SSM-Verordnung stellt, berücksichtigt sie die Informationen, die den NCAs
bereits zur Verfügung stehen.

(3) Die EZB stellt der betreffenden NCA eine Kopie sämtlicher Informatio-
nen zur Verfügung, die sie von der juristischen oder natürlichen Person erhalten
hat, an die das Informationsersuchen gerichtet war.

Titel 3. Meldewesen
Art. 140 Aufgaben in Bezug auf das aufsichtsrechtliche Meldewesen
an die zuständigen Behörden. (1) Die EZB ist für die Sicherstellung der
Einhaltung des einschlägigen Unionsrechts verantwortlich, das Anforderungen
an Kreditinstitute im Bereich des Meldewesens an die zuständigen Behörden
festlegt.

(2) 1 Zu diesem Zweck hat die EZB die im einschlägigen Unionsrecht zum
aufsichtsrechtlichen Meldewesen festgelegten Aufgaben und Befugnisse in Be-
zug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen. 2 Die NCAs haben die im
einschlägigen Unionsrecht zum aufsichtsrechtlichen Meldewesen an die zustän-
digen Behörden festgelegten Aufgaben und Befugnisse in Bezug auf weniger
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen.

(3) 1 Ungeachtet des Absatzes 2 und soweit nichts anderes vorgesehen ist,
übermittelt jedes beaufsichtigte Unternehmen seiner betreffenden NCA die
regelmäßig im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht zu meldenden
Informationen. 2 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, wer-
den alle von den beaufsichtigten Unternehmen gemeldeten Informationen den
NCAs übermittelt. 3 Sie führen erste Prüfungen der Daten durch und stellen
der EZB die Informationen zur Verfügung.

(4) Die EZB organisiert die Verfahren für die Erhebung und Qualitätsprü-
fung der von den beaufsichtigten Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten
vorbehaltlich und im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht und den
technischen Durchführungsstandards der EBA.

Art. 141 Regelmäßige Informationsersuchen nach Artikel 10 der
SSM-Verordnung. (1) 1 Gemäß Artikel 10 der SSM-Verordnung1), insbeson-
dere der Befugnis der EZB zu verlangen, dass ihr in regelmäßigen Abständen
und festgelegten Formaten zu Aufsichts- und entsprechenden Statistikzwecken
Informationen vorgelegt werden, und vorbehaltlich und im Einklang mit dem
einschlägigen Unionsrecht kann die EZB von beaufsichtigten Unternehmen
verlangen, dass sie zusätzliche Aufsichtsinformationen vorlegen, wenn diese
Informationen für die EZB zur Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Ver-

1) Nr. 4.
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ordnung übertragenen Aufgaben erforderlich sind. 2 Vorbehaltlich der im ein-
schlägigen Unionsrecht vorgesehenen Bedingungen kann die EZB insbesonde-
re die Kategorien der zur Verfügung zu stellenden Informationen sowie die
Verfahren, Formate, Zeitabstände und Fristen für die Vorlage der betreffenden
Informationen festlegen.

(2) Verlangt die EZB von den in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung
genannten juristischen oder natürlichen Personen regelmäßig Informationen
zur Verfügung zu stellen, findet Artikel 140 Absätze 3 und 4 dieser Verordnung
entsprechende Anwendung.

Titel 4. Zusammenarbeit im Hinblick auf allgemeine Untersuchungen
Art. 142 Einleitung einer allgemeinen Untersuchung nach Artikel 11
der SSM-Verordnung. 1 Die EZB führt eine Untersuchung im Hinblick auf
die in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung1) genannten juristischen und
natürlichen Personen auf Grundlage eines Beschlusses der EZB durch. 2 In
diesem Beschluss ist Folgendes anzugeben:
a) die Rechtsgrundlage für den Beschluss und der Zweck des Beschlusses;
b) die Absicht, die in Artikel 11 Absatz 1 der SSM-Verordnung festgelegten

Befugnisse auszuüben;
c) die Tatsache, dass eine Behinderung der Untersuchung durch die untersuch-

te Person unbeschadet des in Artikel 11 Absatz 2 der SSM-Verordnung
genannten nationalen Rechts einen Verstoß gegen einen Beschluss der EZB
im Sinne des Artikels 18 Absatz 7 der SSM-Verordnung darstellt.

Titel 5. Vor-Ort-Prüfungen
Art. 143 Beschluss der EZB, eine Vor-Ort-Prüfung gemäß Artikel 12
der SSM-Verordnung durchzuführen. (1) Gemäß Artikel 12 der SSM-Ver-
ordnung1) ernennt die EZB zur Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Ver-
ordnung übertragenen Aufgaben die in Artikel 144 vorgesehenen Vor-Ort-
Prüfungsteams, die alle erforderlichen Vor-Ort-Prüfungen in den Räumlich-
keiten der in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung genannten juristischen
Personen durchführen.

(2) Unbeschadet des Artikels 142 und gemäß Artikel 12 Absatz 3 der SSM-
Verordnung werden Vor-Ort-Prüfungen auf Grundlage eines Beschlusses der
EZB durchgeführt, in dem zumindest Folgendes angegeben ist:
a) der Gegenstand und der Zweck der Vor-Ort-Prüfung und
b) die Tatsache, dass eine Behinderung der Vor-Ort-Prüfung durch die geprüfte

juristische Person unbeschadet des in Artikel 11 Absatz 2 der SSM-Verord-
nung genannten nationalen Rechts einen Verstoß gegen einen Beschluss der
EZB im Sinne von Artikel 18 Absatz 7 der SSM-Verordnung darstellt.

(3) Folgt eine Vor-Ort-Prüfung auf eine auf Grundlage eines Beschlusses der
EZB durchgeführte Untersuchung im Sinne von Artikel 142 und hat die Vor-
Ort-Prüfung denselben Zweck und Umfang wie die Untersuchung, so ist den
Bediensteten und anderen von der EZB und einer NCA bevollmächtigten
Personen auf Grundlage desselben Beschlusses gemäß Artikel 12 Absätze 2
und 4 der SSM-Verordnung und unbeschadet des Artikels 13 der SSM-Ver-

1) Nr. 4.
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